
 

  

Verordnung zum Gesetz betreffend die Feuerwehr des Kantons Basel-Stadt 

(Feuerwehrverordnung, FWV) 

Änderung vom 21. März 2017 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt, 

unter Verweis auf seine Erläuterungen Nr. P1701403 

beschliesst: 

I. 
Verordnung zum Gesetz betreffend die Feuerwehr des Kantons Basel-Stadt (Feuerwehrverordnung, FWV) vom 
27. November 2012 1) (Stand 1. Januar 2013) wird wie folgt geändert: 

§  8 Abs. 1 

1 Die Angehörigen der Milizfeuerwehr werden für ihre Dienstleistungen gemäss nachstehenden Ansätzen besoldet: 

a) (geändert) bei Übungen, bei geplanten Einsätzen sowie bei Sitzungen, pro Stunde CHF 30 

II. Änderung anderer Erlasse 
Keine Änderung anderer Erlasse. 

III. Aufhebung anderer Erlasse 
Keine Aufhebung anderer Erlasse. 

IV. Schlussbestimmung 
Diese Änderung ist zu publizieren. Sie wird sofort wirksam. 

 
 
Im Namen des Regierungsrates 
Die Präsidentin: Elisabeth Ackermann 
Die Staatsschreiberin: Barbara Schüpbach-Guggenbühl 

                                                                 
1) SG 590.110 

http://www.gesetzessammlung.bs.ch/data/590.110/de

